
SCHUFA-lnformation schura
I . Name und Kontaktdaten  der  verantwortlichen  Stelle  sowie des betrieblichen

Datenschutzbeauftragten
SCHUFA Holding AG, Kormotanweg 5, 65101 Wiesbaden, Tel ' ". 49 (0) 6 l1-92 78 0,
Det betTieblKhe DatenSChutZbeauftragte det SCHUFA ISt untet der o.g AnSchriiI
zu Hd. Abteilung Datens«hutz oder pet E-Mall untet datenscliuiz@schufa.de errelClibar

2. Datenverarbeitung durch die SCHUFA
2.I Zwecke der Datenverarbeitung und berechtigte lnteressen, die von der SCHUFA oder einem Dritten verfolgt werden

Die SCHUFA veratbeitet personenbezogene Daten, um be+e«htigten Emprangern lnformationen zur Beuttailung det Kreditwumigkeit von nafutliclien und juiistis«hen Personen zu
geben. HierZu wemen auCh SCO+eWevte e+reChnet und Ubetmittelt. Sie Stellt die lnfotma(ionen nlJr dann Zut l/erfugung, wenn em betechtlg!es lnteresse hieran im EinZel"iall glaubhaft
datgelegi Wu(de Und eme Veta+beffüng naCh AbW'ägUng allet lnteressen ZulTh5Sig lSt DaS bere«htigt= ln'ieresse IS( msbesoüdere VOT E!ngeliung VOn GescFläf(en m!t f:nanZlellem AIIS-
fallTl5ikO gegeben. Dle KteditWlffidigkeitspl'tffung dlenI det Bewahfüng deT Empfanget VClt Verlusten lm K(editgeSChThft und etoffnet gleichZeitlg die MelgliChkelt, KTeditnehrnet dfüCh
8eIatung Vfü einer ubermaßigen VersChuldung ZII bewafüen Die Vetatbe[ung deT Daten erfolgt datubei hlllauS Zut Betrugsptavention, Senosit'ätsprufung, Geldwaschepravenii0n,
ldentitäts- und Altetsptu{ung, Ans«miftenetmittlung, Kundenbet+euung OdeT RisikoSteue+ung SOWm dei Tanfietung Ode+ Konditionierung. Uber etwalge :Andetungen der ZWeCke
der Datenverarbeitung witd die SCHUFA gemaß ATF. I4 Abs. 4 DS-GVO mfotmieren.

2.2 Rechtsgrundlagen ffir die Datenverarbeitung
Dle SCHUFA verarbeite personenbezogene Daten au'i Grundlage d{H BeSUmmUngen d(!+ Datensihutz-Gmndveromnung. Dle Veraföeifüng etfOlgt auf BaSiS von Einwilligungen sowie
auf Grundlage des Art. 6 Abs. I Bu«hsföbe f DS-GVO, süweit die Veraföeitung zur Walvung der berechtigten lnteressen des Verantwortlichen oder emes Dritten erfordetlich ist
und rm:ht die lnteressen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schuiz petsonenbezogener Daten erfordern, 'uberwiegen. Einwilligungen k'ünnen
lederzeit gegenYibet dem betreffenden Verttagspartner widerrufen wemen. Dies gilt au«h für Einwilligungen, die beieits vot lnkra(itreten der DS-GV0 erteilt wutden. Der Widenuf
der Einwilligung betuhrt nicht die Rechimaßigkeit der bis zum Widenuf vetarbeiteten personenbezügenen Daien

2.3 Herkunft der Daten
Die SCHUFA eföfüt före Daten von fören Vertragspartnetn. Dies smd im europäischen Wittscliaftsraum und in der Schweiz sowie ggf. weiteren Drirtl'andem (sofem zu diesen ein
entsprechendet Angemessenheitsbeschluss der Eutopaischen Kommission existiert) ansassige lnstitute, Finanzüntetnehmen und Zahlungsdienstleister, die ein finanzielles Ausfall-
risiko tragen (z.B. Banken, Sparkassen, Genossens«haftsbanken, Kreditkarien-, Factormg- und Leasmgun+emehmen) sowie weitei'e Verttagspartner, die zu den unter Ziffer 2.1
genannten Zwe«ken Produkte det SCHUFA nutzen, msbesondete aUS dem (Versand-)Handels-, eCoümerc=-, Dienstleistungs-, Vetmietungs-, Enetgieversorgungs-, Telekümmu-
nikatiüns-, Versi«herungs-, oder fökassobereich. Datubei liinaus verarbeitet die SCHUFA lnfonnationen aus allgeinem zuq:änglichen Quellen iiine offentlichen Verzeichnissen und
amtlichen Bekanntma«hungen (Schuldnerverzeichnisse, lnsofüenzbekanntmachungen)

2.4 Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden (Personendaken, Zalilungsveföalten und Vemagstreue)
- Persünendaten, z.B. Name (ggf. auth vothenge Namen, die auf gesonderten Anttag beauskunftet wetden), Votname, Geburtsdatum, Gebtirtsott, Anschrift, fruhete Anschriften
- lnformationen uber die Aufnahme und vemagsgemaße Durchführung eines Geschaftes (z.B. Girokonten, Rakenktedite, Kteditkarten. Pfändungsschutzkonten, Basiskonten)
- lnformationen uber unbestrittene, fällige und memfach angemahnte oder titulie+te Fomerungen SOliVle deren Etledigung
- lnformationen zu missbrauchlichem üder sonstigen beirugerischem Ve+halten wie ldentitäts- üdet Bonit:aistauschungen
- lnformationen aus öffentli«hen Verzeichnissen und amtlichen 8ekanntmachungen
- Scürewerte

2.5 Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten
Empfänger sind im europaischen Wittschaftsraum, m der Schweiz sowie ggf. weiteren Diittföndem (sofei n zu diesen em entspiecliendei Angemessenheitsbeschluss der EuropTh-
isclien Kommission existiert) ansassige Vertragspartner gem Ziffet 2.3. Weitete Ernpfönger können exteme Auft+agnehmer der SCHUFA nach Art. 28 DS-GV0 sowie exteme
und interne SCHUFA-Stellen sein. Die SCHUFA unterliegt zudem den gesetzlichen EingrifTsbefügmssen siaatli«het Stellen.

2.6 Dauer der Datenspeicherung
Die SCHUFA speichert lnfotmationen übet Personen nfü ffü eine bestimmie Zei(. Maßgebliches Kti!etium ftir die Fesilegung dieSet Zeii iSt die Etfotdetlichkeit. Ftit eine Pfüfung
der Erfomerlichkeit der weiteren Speicherung bzw. die Löschung persünenbezogener Daten hat die SCHU FA Regelftisten restgelegt. Danach betfägt die grundsThtzliche Spei«her-
dauer von personenbezogenen Daten leweils drei lahte taggenau nach deren Etledigung. Davon abweichend werden z.B. gelöscht:
- Angaben uber Anfragen nach zwolf Monaten taggenau
- lnformationen uber s(ötungsfreie Venragsdaten uber Konten, die ohne die damri begi"ündaie Fordeiung dokumenuert wemen (z. B. Giiokonten, Kteditka+ien, Telekommuni-

katioiTSkOllen Oder Energiekonten), lnTormationen lIb6 Ve(tiäge, bei denen die Evidenzpttifüng gesetzlich votgesehen ist lz B. Pfändungsschutzkünten, Basiskonten) soWie
Btirgschaften und Handelskomen, die kreditoris«h ge!'uhn werden, unmittelbar nach Bekanntgabe der Beendigung.

- Daen auS den SChuldne}VerZelCllmSSen der Zenttalen Vollstreckungsgeri«lite nach diei lahren taggenau, ledoch vürzeitig, wenn det SCHtlFA eine Löschung durch das zentiale
Vüllstreckungsgeticht nachgewiesen wiid

- lnfotmationen ubei Verbiauclier-/lnsülvenzverfahren oder Restschuldbefreiungsverfahien taggenau drei lame nach Beendigung des lnsofüenzverfamens odet Eiteilung det
Restschuldbefteiung. In besonders gelage+ten Einzelfällen kann auch abweichend eme ftühere [öschung erTolgen.

- lnfotmationen uber die Abweisung eines lnsolvenzantrages mangels llasse, die Aufhebung det Si«heanigsmaßnalimen oder iiber die Vetsagung der Restschuldbefreiung
taggenau nach drei Jahren

- Pel sonenbezogene Votanscmif?en bleiben (aggenau dtei lahre gespeichert, danach e(fOlgt die PrufUng det EtfötdediChkelt de( fo+twährenden Speichetung h  wefete düei lahTe
Danach werden sie taggenau gelöscm, sofern m«ht zum Zwecl.e der ldentifizierung eine länger viianrende Speichetung etfordetlich ist.

3. Betroffenenrechte

lede bettoffene Person hat gegenuber der SCHUFA das Recht auf Auskunfi nach Art. is os-cvo, das Recht auf Bericmigung nach An. 16 DS-GVO, das Re«ht auf Lbschung nach
Att. 17 DS-GVO und das Recht auf Einscmankung der VeraTbei!ung naCll kt. 18 DS-GVO. Die SCHUFA hat fut Anliegen von betrüffenen Persünen etn PriVatkunden SennceCenter
eingerichtet, das SChriftliCh untet SCHUFA HOlding AG, Pnvatkunden SetviceCentet, POStTaCh I0 34 41 , SO474 KOln, telefonisch unter +49 (0) 6 l1-92 78 0 und über ein lntemet-
Fünnular untei www.schufa.de enei«hbar ist. Daruber liinaus besteht die M'öglichken, sidi an die ffii die SCHUFA zust'ändige Aufsichtsbehorde, den Hessis«hen Datenschutzbeauf-
tragten, zu wenden. Einwilligungen können jederzeit gegeniibet dem betreffenden Vemagspartner wide+mfen werden.

Nach Art. 21 Abs. I DS-GV0 kann der Datenverarbeitung aus Gfünden. die sich aus der besonderen Situation
der betrüffenen Person ergeben, widersprochen werden. Der Widerspruch kann formfrei erfölgen und ist zu richten an

SCHUFA Holding AG, Privatkunden ServiceCenter, Postfach 10 34 41, 5ü474 Ktiln.

4. Profflbildung (Scoring)
Die SCHUFA-Auskunft kann um sogenannte Sco+ewerte ergänzt werden Beim Scoting wird anhand von gesammelten lnfoimationen und Erfamungen aus der Vergangenheit
ellle Prognose uber zukünftige Etelgnl5Se erstellt. Die Beiechnung alle+ Scorewerte erfolgt bel der SCHUFA gt+indsatzlidi auf Basis der zu einer bettoffenen Pe}S0n bet der SCHUFA
gespeicherten lnTormationen, die auch m der Auskunft nach Art. l5 DS-GV0 ausgewiesen werden. Daruber huiaus berucksichtigt die SCHUFA beim Scoting die Bestimmungen
§ 31 BDSG Anhand der zu einei Person gespeiclierten Eintiage erfolgt eme Ztiotdnung zu statistisclien Petsonengruppen, die in der Veigangenlieit ahnli«he Ein(tage aifwiesen.
DaS verwendete Vetfahten Witd alS ,llOglStiSChe Regression" bezeichnet und IS( elfü fUndiett€, Seit langem p+axiserprobte, mathematisch-statistische Methode zur Prognose VOn
Risikowahtscheinlichkeiten.

Folgende Da)enarten werden bei der SCHUFA zur Scoteberechnung verwendet, wobei rucht lede Datenatt auch in jede einzelne Scoreber=chnung mit einfließt: Allgemeine Daten
(z.B. Geburtsdatum, Geschlecht oder Anzahl im Geschaftsverkehr vetwendeter Ans«hnften), bisherige Zalilungssförungen, Kreditaktivitat letztes lahr, Kreditnutzung, Lange
KTedithlSt(Xie SOWle Anscbnftendaten (nfü wenn wenlge petsonenbezogene kteditrelevallte lnformationen vodiegen). Bestlmmte lnfütmationen weTden WedeT gespeichett nOCh
bei der Bere«hnung von Scütewerten berucksichtigt, z.8. Angaben zut Staatsangehorigkeit ode+ besondete KaTegonen petsonenbezogener Daten wie etlimsche Herkunft oder
Angaben zu politischen oder religi6sen Einstellungen nach Art. 9 DS-GVO. Auch die Geltendmachung von Rechten nach der DS-GVO, also z.B. die Einsichtnahme in die bei der
SCHUFA gespeicherten lnfoimationen nach Art. 15 DS-GVO, hat kemen Einfluss auf die Scoreberechnung
Die ubermiitelten Scotewerte untetsfützen die Vertragspattne+ bei der Entscheidungsfindung und gehen dori in das Risikomanagement em. Die Risikoemsch'aizung und Beutteilung
dei Kreditwfüdigkeit etfolgt allem durch den direkten Geschaftspartnet, da nur dieser uber zahlreiche zusatzln:he lnfotmationen -  zum Beispiel aus emem Kieditantrag -  verffigt.
Dies gilt selbst dann, wenn er si«h einzig auf die von det SCHUFA geliefetten lnfovmationen und Scorewerte veilasst. Ein SCHUFA-Score alleme ist ledenfalls kein hinteuhendei
Grund emen Vertragsabschluss abzulehnen.
t/VelIete lnfotmationen Zum )Jeditwfüdigkeilssconng Odet Zu( Et(ennung auffalliger SachVethalIe Sllld üntet 'i4'NW S(Onng-VvlSSen de ethaltliCh.


